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ECOVIS 
A K T U E L L  

Liebe Leserin, lieber Leser 
Zum Jahreswechsel bedienen wir Sie auch dieses Jahr gerne mit einer Auswahl von Themen aus unserem TäƟg-
keitsgebiet, die auch für Sie von Interesse sein könnten. Einzelheiten verƟefen wir gerne mit Ihnen im persönlichen 
Gespräch. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir sind sehr gerne für Sie da und beraten Sie persönlich und kompe-
tent.  
Bei dieser Gelegenheit danken wir Ihnen herzlich für die angenehme und konstrukƟve Zusammenarbeit und das 
Vertrauen, das Sie uns und unserem Unternehmen entgegenbringen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in ein 
erfolgreiches Jahr 2026 mit vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen.  

Ihr ECOVIS Team  
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Besteuerung selbstgenutzter LiegenschaŌen 
Blick in die steuerliche ZukunŌ ohne Eigenmietwert   

Volk und Stände haben im Sep-
tember 2025 an der Urne den 
Kantonen die Möglichkeit der 
Einführung einer LiegenschaŌs-
steuer auf ZweitliegenschaŌen 
eingeräumt – und damit gleich-
zeiƟg auch der Abschaffung des 
Eigenmietwerts zugesƟmmt. 

Regelungen beim Bund und bei 
der Steuerharmonisierung 
Für selbstgenutzte (Zweit-)Lie-
genschaŌen im Privatvermögen 
wird somit künŌig kein Eigen-
mietwert mehr zu versteuern 

sein. Im Gegenzug werden auf Bundesebene auch die meisten 
bisher zulässigen Abzüge, wie jene für Unterhalt, Energiespar- 
und Umweltschutzmassnahmen, Versicherungsprämien und 
Verwaltungskosten, nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen. Den Kantonen steht es jedoch frei, Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit Energiespar- und Umweltschutzmassnah-
men bis längstens zum Jahr 2050 weiterhin zum Abzug zuzulas-
sen. Der Abzug von Schuldzinsen wird nur noch für Personen 
mit steuerbaren Miet- oder Pachtzinserträgen möglich sein. 
Davon sind auch Schuldzinsen für Darlehen, Kleinkredite usw. 

betroffen. Eine Sonderregelung gilt für Personen, die erstmals 
eine selbstbewohnte LiegenschaŌ am Hauptsteuerdomizil er-
werben. Da die Kantone insbesondere für die Einführung der 
LiegenschaŌssteuer auf ZweitliegenschaŌen Zeit benöƟgen, ist 
mit dem InkraŌtreten frühestens auf das Jahr 2028 zu rechnen. 
 
SituaƟon im Kanton Zürich 
Letztmals hat der Kanton Zürich für das Jahr 2009 die Einkom-
mens- und Vermögenswerte für selbstgenutzte LiegenschaŌen – 
also Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert – angepasst. Des-
halb hat er neue Berechnungsgrundlagen erarbeitet, welche 
grundsätzlich ab 2026 Anwendung finden. Da der Eigenmietwert 
abgeschaŏ wird, verzichtet er jedoch auf die Anpassung der Ei-
genmietwerte für LiegenschaŌen mit Baujahr bis 2025. Für sol-
che, die ab 2026 erstellt werden, gelten zwar die neuen Parame-
ter, welche zu höheren Eigenmietwerten führen, zum Ausgleich 
ist jedoch ein pauschaler Abzug von 10% vorgesehen. Die Vermö-
genssteuerwerte steigen 2026 aufgrund der neuen Parameter 
für alle LiegenschaŌen. Die Erhöhung ist abhängig von Art und 
Lage der LiegenschaŌ. Allerdings steigen nur schon die steuerli-
chen Landwerte von Einfamilienhäusern um mindestens 40% 
und können ein Mehrfaches des bisherigen Wertes betragen. Bei 
privat gehaltenen Mehrfamilienhäusern beträgt die Wertsteige-
rung zwischen knapp 9% und beinahe 47%.

 

Pflichten bei Überschuldung oder Kapitalverlust 
Revisionspflicht bei GesellschaŌen ohne Revisionsstelle 

Bereits seit dem 1. Januar 2023 
gelten neue VorschriŌen für Ge-
sellschaŌen ohne Revisions-
stelle, deren Jahresrechnung ei-
nen Kapitalverlust oder eine 
Überschuldung zeigen. Wir ha-
ben darüber berichtet. 

Die Pflicht zur BeseiƟgung des 
Kapitalverlusts und zur Sanierung 
der GesellschaŌ gilt für alle Ge-
sellschaŌen und ist nicht neu. 
Auch die Pflicht zur BenachrichƟ-

gung des Gerichts bei begründeter Besorgnis einer Überschul-
dung besteht weiterhin, mit Ausnahmen, falls ausreichende 
RangrücktriƩe von GesellschaŌsgläubigern vorliegen oder be-
gründete Aussicht auf kurzfrisƟge Behebung der Überschuldung 
besteht. 

Neu ist hingegen, dass die Jahresrechnung in diesen Fällen vor 
der Genehmigung durch die Generalversammlung auch dann ei-
ner eingeschränkten Revision durch einen zugelassenen Revisor 
unterzogen werden muss, wenn die GesellschaŌ über keine 

Revisionsstelle verfügt. Liegt der Bericht des Revisors nicht vor, 
kann die Generalversammlung die Jahresrechnung nicht geneh-
migen. Ein entsprechender Genehmigungsbeschluss wäre un-
gülƟg. Die Verletzung dieser Sorgfaltspflichten kann fatale recht-
liche und finanzielle Folgen für die GesellschaŌ und deren Or-
gane haben, z.B. aus der unbeschränkten persönlichen und so-
lidarischen HaŌung. Es ist aber bspw. auch offen, wie die Steu-
erbehörden mit einer Steuererklärung umgehen, die auf einer 
nicht genehmigten Jahresrechnung basiert. 

Die eingeschränkte Revision führt zu Kosten, die eine ohnehin 
notleidende GesellschaŌ zusätzlich belasten. Die Suche nach ei-
nem Revisor kann erschwert sein, da die Prüfung einer solchen 
GesellschaŌ für den Revisor mit erhöhten Risiken verbunden ist, 
insbesondere weil ihm die Anzeigepflicht beim Gericht obliegt, 
falls der Verwaltungsrat bzw. die GeschäŌsführung die Anzeige 
unterlässt. 

Als Sanierungsmassnahme kommt neben den altbekannten 
Massnahmen wie Kapitalerhöhung, Auflösung von sƟllen Reser-
ven, à-fonds-perdu-Zuschuss oder Forderungsverzicht auch die 
Umwandlung von Darlehen von Beteiligten in eine Kapitaleinla-
gereserve in Frage.

 

MaƩhias Heusser 
Betriebsökonom FH 
Dipl. Steuerexperte 

 

Thomas Naegeli 
Betriebsökonom FH  
Dipl. WirtschaŌsprüfer 
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Beitragssätze, Leistungen und Grenzwerte der Sozialversicherungen
Nachstehend geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichƟgs-
ten Beitragssätze, Leistungen und Grenzwerte der Sozialversi-
cherungen. 

 

13. AHV-Rente 
Im Dezember 2026 wird erstmals eine 13. AHV-Rente ausbe-
zahlt. Anspruch haben Personen, die im Monat Dezember eine 
AHV-Altersrente erhalten. Die 13. AHV-Rente entspricht einem 
ZwölŌel der Summe der während des Jahres ausgerichteten Al-
tersrenten (ohne Kinderrenten, Zusatzrenten und Rentenzu-
schlag für Frauen der ÜbergangsgeneraƟon AHV 21). Bei den 
AHV-Hinterlassenenleistungen besteht kein Anspruch auf eine 
13. Rente. Die 13. AHV-Rente darf nicht zu einer Kürzung der Er-
gänzungsleistungen (EL) führen. 
 
Anpassung der BVG-Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
Auf den 1. Januar 2026 werden seit 2022 laufende Witwen-, 
Witwer-, Waisen- und Invalidenrenten aus der obligatorischen 
zweiten Säule (BVG-Minimum) erstmals der Preisentwicklung 
angepasst und entsprechend um 2,7% erhöht. Renten, die vor 
2022 entstanden sind, bleiben unverändert. Die Anpassung 
überobligatorischer BVG-Renten bleibt der Vorsorgeeinrichtung 
überlassen. 

Rückwirkender Einkauf in die Säule 3a 
Im Steuerjahr 2026 ist erstmals ein rückwirkender Einkauf in die 
gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) möglich. Wir haben dar-
über berichtet. In der Schweiz erwerbstäƟge Personen, die ab 1. 
Januar 2025 nicht die für sie maximal zulässigen Beiträge einbe-
zahlt haben, können solche Lücken künŌig bis zu zehn Jahre 
rückwirkend schliessen und diese nachträglichen Einzahlungen 
(Einkäufe) vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Zu-
sätzlich zum ordentlichen Beitrag ist ein Einkauf in Höhe des 
«kleinen Beitrages» (maximaler Steuerabzug mit BVG / siehe Ta-
belle oben) möglich. Wer einen Einkauf täƟgen will, muss so-
wohl im Jahr des Einkaufs, als auch im Jahr, für das nachträglich 
Beiträge einbezahlt werden, über ein AHV-pflichƟges Erwerbs-
einkommen verfügen. Der rückwirkende Einkauf setzt ausser-
dem voraus, dass im Jahr des Einkaufs der Maximalbetrag ein-
bezahlt wird.  

 



 

www.ecovis.ch 

 

Digitale Abwicklung der Zollverfahren mit «Passar» 
Auch das ZAZ-Konto gehört bald der Vergangenheit an

Mit Passar führt das Bundesamt 
für Zoll und Grenzsicherheit 
(BAZG) ein digitales System für 
die Zollabwicklung des grenz-
überschreitenden Warenver-
kehrs ein. Alle Zollformalitäten 
für Ein-, Aus- und Durchfuhren 
von Waren in, aus und durch die 
Schweiz werden künŌig einfa-
cher, rascher und papierlos erle-
digt. 

Mit Passar können DeklaraƟonen 
bereits vor dem GrenzübertriƩ elektronisch eingereicht und die 
Abwicklung online nachverfolgt werden. Die elektronische Ab-
wicklung ersetzt die bisherigen Zolldokumente mit UnterschriŌ 
oder Stempel. 

SchriƩweise Einführung bis 2027 
Die Einführung von Passar erfolgt schriƩweise seit Juni 2023. 
Transitverfahren (Durchfuhren) können bereits über Passar 

abgewickelt werden. Das bisherige System e-dec Export für Aus-
fuhren wird bis Ende 2025 durch Passar abgelöst. Für Einfuhr-
verfahren erfolgt die Ablösung der heuƟgen ZAZ-Konten 
(zentralisiertes Abrechnungsverfahren) ab 2026. Die bisherigen 
Systeme e-dec und NCTS werden vollständig ersetzt. Ab 2026 
werden keine neuen ZAZ-Konten mehr eröffnet, welche bislang 
dazu dienten bei der Einfuhr von Waren in die Schweiz die Zölle, 
Mehrwertsteuer und Gebühren gesammelt und zeitversetzt zu 
begleichen. Bis Anfang 2027 sollte die Umstellung auf Passar 
vollständig abgeschlossen sein. 

FrühzeiƟges Planen lohnt sich 
Die Umstellung auf Passar bringt nicht nur technische, sondern 
auch prozessuale Anpassungen mit sich. Unternehmen sollten 
ihre internen Abläufe frühzeiƟg auf die neuen Anforderungen 
vorbereiten und die Umstellung sorgfälƟg planen. Wer die Um-
stellung verpasst, riskiert Verzögerungen bei der ZollabferƟgung 
oder fehlende Einfuhrgenehmigungen.

 

Erste Erfahrungen mit der Plaƪormbesteuerung 
Komplexer als es aussieht, riskanter als man denkt
Seit der Einführung der Plaƪormbesteuerung sind zahlreiche 
Fragen und Unklarheiten aufgetreten. Plaƪormenbetreiber 
sind oŌ unsicher, ob sie überhaupt als solche im Sinne des 
Mehrwertsteuergesetzes gelten und ob daraus eine Mehrwert-
steuerpflicht in der Schweiz resulƟert. Insbesondere ausländi-
sche Plaƪormbetreiber sind davon betroffen. Plaƪormbetrei-
ber müssen sicherstellen, dass alle relevanten Umsätze korrekt 
erfasst und deklariert werden können. Ebenso sind präzise Ver-
einbarungen mit den beteiligten Lieferanten und Händlern er-
forderlich – insbesondere im Hinblick auf die Behandlung der 
Einfuhrsteuern bei grenzüberschreitenden Warenlieferungen, 
die korrekte Rechnungsstellung an Endkunden (inklusive 

Ausweis der Mehrwertsteuer) sowie die gegenseiƟge Verrech-
nung von Lieferungen und Kommissionen. 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Mehrwertsteuer teilweise 
doppelt abgerechnet wird – ein Risiko, das vor allem bei der Ein-
fuhr von Waren besteht. Händler, die Waren über Online-PlaƩ-
formen an Kunden in der Schweiz verkaufen, müssen daher 
sorgfälƟg prüfen und dokumenƟeren, ob der betreffende PlaƩ-
formbetreiber im MWST-Register eingetragen ist. Nur dann gel-
ten ihre Lieferungen als steuerbefreit. Das gilt auch für Anbieter 
mit Sitz in der Schweiz. Die notwendigen Abklärungen zum kor-
rekten Ablauf der Verkäufe über eine Plaƪorm sind anspruchs-
voll und komplex geworden. Sie sind jedoch unerlässlich, weil 
Fehler in der Umsetzung zu HaŌungsfällen führen können.

Hinweis: Dieser NewsleƩer soll einen kurzen Überblick über aktuelle Themen vermiƩeln und kann deshalb nicht auf individuelle Verhältnisse einge-
hen. Die InformaƟonen dürfen daher nicht als persönliche Beratung/AuskunŌ interpreƟert und verwendet werden. Zur besseren Lesbarkeit wird bei 
Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet, die sich auf alle Geschlechter bezieht. 

ECOVIS ws&p ag ECOVIS Intercontrol AG weber schaub & partner ag 
Buchführung, Rechnungslegung, Steuern WirtschaŌsprüfung Recht, Steuern 
Mühlebachstrasse 2, CH-8008 Zürich 
Briefadresse: Posƞach 22, CH-8024 Zürich 

Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zürich Mühlebachstrasse 2, CH-8008 Zürich 
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Tel.: +41 (0)44 268 25 55 
E-Mail: zuerich-accounƟng@ecovis.ch 

Tel.: +41 (0)44 267 36 36 
E-Mail: zuerich-audit@ecovis.ch 

Tel.: +41 (0)44 268 25 25  
E-Mail: zuerich-law@ecovis.ch 

Hertensteinstrasse 2, CH-6004 Luzern   
Tel.: +41 (0)41 268 15 80 
E-Mail: luzern-accounƟng@ecovis.ch 
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TaƟana Rhyn 
MehrwertsteuerexperƟn, 
VAT, CAS in Zollrecht 


